
Vorwort zur 19. Auflage

Das Arbeitsrecht ist eine äußerst dynamische Materie. Die Hektik der Gesetzge-
bung und der richterlichen Rechtsfortbildung hat in der Zeit seit Erscheinen der
Vorauflage nicht abgenommen. In kurzen Abständen regelt die Gesetzgebung
mehrfach das Gegenteil der letzten „Reform“, zum Teil erzwungen durch den
Einfluss des Europarechts, zum Teil aber auch bedingt durch geänderte rechtspo-
litische Bewertungen, wie das Beispiel der Arbeitnehmerüberlassung zeigt.
Die Materie ist daher unübersichtlich, oft widersprüchlich und kompliziert.

Die Normsetzer (Gesetzgebung, Arbeitsgerichte, Tarifparteien) finden sich in
dem selbstgeschaffenen Dickicht und in den dickleibigen Kommentierungen
dazu oft selbst nicht mehr zurecht. Dieses knapp gefasste Lehrbuch wendet sich
an die vielen Leser, die eine kurze, klare und zuverlässige Information über die
Grundzüge des deutschen Arbeitsrechts auf dem neuesten Stand wünschen. Die
zahlreichen Eingriffe des nationalen und des europäischen Gesetzgebers sind ein-
gearbeitet, ebenso die erneut vielfach geänderte und schwankende Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts und die – aus deutscher Sicht oft überraschende
– Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.
Arbeitsrecht ist zu einem sehr großen Teil von der Arbeitsgerichtsbarkeit ge-

schaffenes und in besonderer Weise „politisches“ Recht. Neben der schlichten
Information über die geltende Rechtslage werden daher auch der rechtspolitische
Hintergrund und die Folgewirkungen der arbeitsrechtlichen Normsetzungen in
den Blick genommen.
Wir haben uns die Bearbeitung in der Weise geteilt, dass wir für den Gesamt-

text gemeinsam die Verantwortung tragen. Für wertvolle Hilfe bei der Anferti-
gung und Korrektur des Manuskripts danken wir herzlich den wissenschaftli-
chen Mitarbeitern am Kölner Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht Herrn
Malte Göbel, Herrn Julian Köster-Eiserfunke, LL.M., Frau Christiane Picken-
hahn und Herrn Clemens Tiemann.
Die Leser und Benutzer des Werkes bitten wir wie bisher um kritische Hin-

weise und Anregungen.
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Vorwort zur ersten Auflage (1967)

Das Arbeitsrecht gewinnt in Studium und Praxis immer größere Bedeutung.
Diese Entwicklung verlangt nach einer entsprechenden Ausbildung aller, die sich
mit arbeitsrechtlichen Fragen zu befassen haben. Dabei werden die Bemühungen,
das Arbeitsrecht kennen- und verstehen zu lernen, unerwarteten Schwierigkeiten
begegnen. Das ist vor allem auf die vielfältigen Besonderheiten dieses Rechtsge-
biets zurückzuführen. Hier soll dieses Heft helfen. Es ist für den Lernenden ge-
schrieben, der sich mit den Grundbegriffen des Arbeitsrechts vertraut machen
will.
Mit dieser Darstellung soll der Anfänger an Hand von praktischen Beispielen

in das Arbeitsrecht eingeführt werden. Das kann nur gelingen, wenn er die ange-
führten Gesetzesstellen sorgfältig liest und die Fälle selbständig durchdenkt.
Ohne ständige Benutzung einer Textsammlung arbeitsrechtlicher Gesetze kann
das Heft daher nicht mit Gewinn durchgearbeitet werden.
Aus pädagogischen Gründen ist das Schwergewicht auf eine Darstellung des

einzelnen Arbeitsverhältnisses im Gesamtzusammenhang des Arbeitsrechts ge-
legt worden. Dabei werden in Rechtsprechung und Schrifttum behandelte Streit-
fragen bewußt nicht erörtert. Denn diese Einführung hat nur das Ziel, das Ver-
ständnis des Anfängers für arbeitsrechtliche Fragen zu wecken und das dazu
erforderliche Grundwissen zu vermitteln.
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